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DDr. Niedervvieser, Dr. Müller, Strob!. Mag. Guggenberger und Genossen vom 
23.9.1993, ZI. S341/J-NR/1993 "Gebührenentfall bei Mietleitungen" 

L 

Ihre Fragen 

"Welche Summe machte diese GebührenermSßigung 1992 
a) für die Dienststellen des Bundes insgesamt, 
b) für die Einrichtungen der Bundesgesetzgebung und 
c) für die im bisherigen Abs.8 genannten Presseinstitutionen aus? 

SJ.'2/AB 

1993 -11- 1 8 

zu S31f4/J 

Mit welchem Einnahmenzuwachs für die Post ist für 1994. zu rechnen, sollten diese 
Ermäßigungsbestimmungen außer Kraft gesetzt werden?" 

darf ich wie folgt beantworten: 

Die Gebührenermäßigung betrug im Jahr 1992 für die Dienststellen des Bundes 

insgesamt rund 77 Mio S, für die Einrichtungen der Bundesgesetzgebung ca. 

3 300 S und für die im bisherigen Abs.8 genannten Presseinstitutionen rund 

1,5 Mio S. 

Treten die Ermäßigungsbestimmungen außer Kraft, so ist für 1994 mit einem 

monatlichen Einnahmenzuwachs von rund 5 bis 6 Mio S zu rechnen. 

Wien, 'in A:". November 1 993 

er Bundesminister 
n , 
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